
 
 
 
 
 
 

 
 

 

An das 
Landratsamt Ansbach 
z.H. Herrn Landrat Dr. Jürgen Ludwig 
Crailsheimstraße 1 

91522 Ansbach 
 

 

Antrag zur Geschäftsordnung des Kreistages im Landkreis Ansbach: 

Änderung des §17 (1) Antragsstellung 

§17 (1) Satz 3 heißt neu: 

„Sie müssen spätestens bis zum 14. Kalendertag vor der Sitzung beim Landrat 

eingereicht werden.“ 

Der restliche Wortlaut von §17 bleibt unverändert.  

Begründung: 

14 Tage ist in den meisten Kommunen die übliche Frist. Die bisherige Frist von 21 

Tagen ist zu ersetzen.  
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Dieter Bachmann           Gabi Schaaf 
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